
 1 

 
 
 
 
 
 

2. Ausschreibung 2011 
 

 
Projekte der Frauen- und Genderforschung 

In der Nachfolge eines Förderprogramms des Ministeriums (HMWK) werden aus universitä-

ren Mitteln Projekte aus dem Bereich der Frauen- und Genderforschung gefördert. 

Antragsbedingungen sind: 

 ein Kurz-Exposé von ca. 5 Seiten, das die Fragestellung, Ziele, Methode und Vorge-

hensweise des Projektes beschreibt,  

 ein Kostenplan, der eine 50%ige Fachbereichsfinanzierung zusagt und mit 50% Ant-

ragsvolumen eingereicht werden kann. Die Finanzierungszusage des Dekanats muss 

schriftlich vorliegen. 

Die maximale Fördersumme beträgt 3.000,- €. 

Es werden grundsätzlich keine Anträge auf Druckkostenzuschüsse bewilligt. Die ergänzende 

50%ige Finanzierung kann nicht durch Drittmittel erbracht werden. 

Das Projekt soll besonders der wissenschaftlichen Qualifizierung von Nachwuchswissen-

schaftlerinnen dienen. 

Eine universitäre Kommission entscheidet über die Anträge. Positiv beschiedene Anträge 

unterliegen einer Berichtspflicht. 

 

Informationen zur Fördermaßnahme: 

Dr. Anja Wolde, Frauenbeauftragte, Tel. 069-798 28100, Mail: wolde@em.uni-frankfurt.de 

 

Anträge (bitte kopierfähig, nicht geheftet) werden bis zum 30. November 2011 auf 

dem Dienstweg über das Dekanat erbeten an: 

 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Maria Roser Valenti 
z. Hd. Frau Doris Jindra-Süß 
Büro der Frauenbeauftragten, 
Postfach 111932, Hauspostfach 115 
60054 Frankfurt am Main. 
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